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Einleitung 

A. Die unklare Rolle der Unionsgrundrechte – nicht nur hinsichtlich 
der Bindung der Mitgliedstaaten 

A. Die unklare Rolle der Unionsgrundrechte 

Europa, die EU und das Unionsrecht befinden sich stetig in der Entwicklung. 
Dabei wird seit jeher darüber gestritten, welche Richtung diese Entwicklung 
nehmen soll. Aktuell ist die Finanzkrise das Thema, welches die Debatten über 
Europa und die EU bestimmt. Im Zusammenhang mit der Finanzkrise ist Europa 
auf der einen Seite sicherlich enger zusammengewachsen. Im Rechtlichen 
drückt sich das dadurch aus, dass weitere Souveränitätsrechte von den Mitglied-
staaten abgetreten wurden – man denke nur an den (intergouvernemental ver-
einbarten) Europäischen Stabilitätsmechanismus sowie den Europäischen Fis-
kalpakt. Eine noch weiter gehende Abgabe von Souveränitätsrechten aus zuvor 
„heiligen“, den Mitgliedstaaten vorbehaltenen Bereichen, wie dem Haushalts- 
und Steuerrecht, dürfte folgen.1 Dabei werden auch die Stimmen nach einem 
„föderalen europäischen Staat“ lauter und gehört.2 Auf der anderen Seite trifft 
man zugleich auch auf große Skepsis in Bezug auf diese Entwicklung. Dies 
zeigt sich an der Ankündigung des britischen Premierministers David Cameron, 
2017 möglicherweise ein Referendum über den Verbleib seines Landes in der 
EU abhalten zu wollen.  

Diese „Zerrissenheit“ hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung spiegelt sich 
auch bei den Unionsgrundrechten wider. Deren Rolle in der EU und im Unions-
recht ist bis heute in weiten Teilen unklar. Einerseits sind die Unionsgrundrechte 
seit dem Vertrag von Lissabon3 in einem eigenen Grundrechtskatalog niederge-
legt und werden dabei nicht selten als „Integrationsfaktor“ im positiven Sinne 
begriffen.4 Denn das Grundrechtsniveau in den Mitgliedstaaten kann beileibe 

                                         
1  Vgl. hierzu das langfristige Konzept der Europäischen Kommission für eine vertiefte 

und echte Wirtschafts- und Währungsunion, COM(2012) 777 final vom 28. November 
2012. 

2  Vgl. etwa das Werk Cohn-Bendit/Verhofstadt, Für Europa!; hierzu etwa Greven, Zeit 
Online vom 4. Oktober 2012, www.zeit.de/politik/ausland/2012-10/europa-manifest 
(zuletzt abgerufen am 16. Juni 2013). 

3  ABl C 306/01 vom 17. Dezember 2007, S. 1 ff. 
4  Vgl. etwa von Bogdandy, JZ 2001, 157 (170): „Europa könnte den Prozess der Föderali-

sierung unter dem Banner der Grundrechte vollenden.“  
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nicht immer als „mehr oder weniger gleichwertig“ betrachtet werden.5 Über die 
Bindung der Mitgliedstaaten an die Unionsgrundrechte könnte diese Gleichwer-
tigkeit in allen Mitgliedstaaten hergestellt werden, wodurch die Union insge-
samt enger zusammenwachsen würde. Andererseits wird eindringlich vor der 
„unitarisierenden Wirkung“ gewarnt, die die Unionsgrundrechte insbesondere 
durch ein weites Verständnis der Bindung der Mitgliedstaaten hätten.6 Den Uni-
onsgrundrechten, so wird gefordert, solle lediglich eine Art „Lückenschlie-
ßungsfunktion“ zukommen, indem sie beim Anwendungsvorrang des Unions-
rechts den Einzelnen im abwehrrechtlichen Sinne schützen, sofern ein nationaler 
Grundrechtsschutz ausscheidet.7  

An Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC wird diese „Zerrissenheit“ nun deutlich. Einer-
seits ist die Norm eingebettet in einen umfassenden Unionsgrundrechtskatalog, 
dessen inhaltliche Gewährleistungen jede Lebenssituation erfassen. In der Norm 
heißt es, dass die GRC für die Mitgliedstaaten „bei der Durchführung des Rechts 
der Union“ gilt. Die „Durchführung des Rechts der Union“, so könnte argumen-
tiert werden, erfasse doch weite Teile mitgliedstaatlichen Verhaltens, bedenkt 
man, dass das Unionsrecht heute – „in irgendeiner Form“ – in allen Lebensbe-
reichen seine Wirkung entfaltet. Andererseits heißt es in der Norm, dass die 
Charta „ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union“ gilt. Bereits 
in dem Wort „ausschließlich“, so könnte andersherum argumentiert werden, 
komme doch eine gewisse Restriktion hinsichtlich der Bindung der Mitglied-
staaten zum Ausdruck. Außerdem sei das Wort „Durchführung“ seinerseits eng 
auszulegen. 

Wie passt das zusammen? In welche Richtung zeigt die Norm des Art. 51 
Abs. 1 Satz 1 GRC nun hinsichtlich der Bindung der Mitgliedstaaten? Welche 
Fallkonstellationen sind von ihr erfasst? Und, inwieweit ist diese Norm über-
haupt als abschließend für die Frage der Bindung der Mitgliedstaaten zu be-
trachten?  

Diese Fragen werden in der vorliegenden Arbeit untersucht. Damit soll zu-
gleich ein Beitrag zur Klärung der unklaren Rolle der Unionsgrundrechte, wie 
sie hier kurz beschrieben wurde, geleistet werden. Schlussendlich tangiert dieser 

                                         
5  Vgl. etwa von Bogdandy/Kottmann u. a., ZaöRV 2012, 45 (50 f.), die das unterschiedli-

che Niveau m. w. N. am Beispiel der Medienfreiheit darstellen.  
6  So etwa Huber, NJW 2011, 2385 (2385 ff.); ähnlich Rabe, NJW 2013, 1407 (1408). 
7  So etwa Huber, NJW 2011, 2385 (2386 f.); ähnlich Ziegenhorn, NVwZ 2010, 803 

(807 f.). 
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Beitrag dabei auch die eingangs beschriebenen Diskussionen über die weitere 
Entwicklung Europas, der EU und des (sonstigen) Unionsrechts.  

Das Urteil des EuGH in der Rechtssache Fransson8, welches nach der we-
sentlichen Fertigstellung dieser Arbeit ergangen ist, konnte noch mit eingearbei-
tet werden. Zwar wird dieses Urteil teilweise als „Ende der Ungewissheit“ in 
Bezug auf die Diskussionen um Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC betrachtet.9 Aller-
dings zeigt sich, dass dies nicht der Fall ist.10 Die beschriebenen Fragestellungen 
werden dadurch nicht eindeutiger geklärt. Vielmehr zeigt das Urteil, dass die 
Diskussion um die Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte auf die Mitgliedstaa-
ten aktueller denn je ist.  

B. These: Weite Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte auf die Mit-
gliedstaaten 

B. These: Weite Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte auf die Mitgliedstaaten 

Freilich sind bei der rechtlichen Untersuchung der beschriebenen Fragestellun-
gen stets die verschiedenen Deutungsansätze mit einzubeziehen – sowohl das 
restriktive als auch das weite Verständnis des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC. 
Gleichwohl ist diese Arbeit von der These geprägt, dass im Grundsatz eine weite 
Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte auf die Mitgliedstaaten besteht, die dazu 
führt, dass die Mitgliedstaaten in weiten Bereichen ihres Handelns – in noch 
weiteren Bereichen als bisher angenommen – an die Unionsgrundrechte gebun-
den sind. Fraglich ist, ob sich diese These in den rechtlichen Vorgaben bestätigt 
und den Gegenargumenten standhält.  

Die Untersuchung hat gezeigt – so viel sei bereits an dieser Stelle vorwegge-
nommen –, dass nach derzeitigem Stand allerdings keine allumfassende An-
wendbarkeit der Unionsgrundrechte auf die Mitgliedstaaten besteht. Insofern 
musste auch der Verfasser seine Ursprungsthese, eine solche allumfassende 
Anwendbarkeit bestünde bereits, korrigieren und kam im Laufe der Untersu-
chung zu der Überzeugung, dass zurzeit durchaus (noch) Einschränkungen hin-
sichtlich der Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte auf die Mitgliedstaaten an-
zunehmen sind.  

                                         
8  EuGH, Rs. C-617/10, noch nicht in amtl. Slg. – Fransson. 
9  So etwa Thym, www.verfassungsblog.de/de/von-karlsruhe-nach-buckeburg-auf-dem-

weg-zur-europaischen-grundrechtsgemeinschaft (zuletzt abgerufen am 16. Juni 2013). 
10  Vgl. insbesondere Teil 4: C.I.1.i)bb), S. 224. 
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C. Herangehensweise: Perspektive des Unionsrechts unter besonde-
rer Berücksichtigung der Neuerungen durch den Vertrag von Lis-
sabon 

C. Herangehensweise: Perspektive des Unionsrechts 

Die folgende Untersuchung wird ausdrücklich und ausschließlich aus der Per-
spektive des Unionsrechts vorgenommen. Fraglich ist, inwiefern nach dem Uni-
onsrecht von einer Bindung der Mitgliedstaaten an die Unionsgrundrechte aus-
zugehen ist. Daneben ist zwar denkbar, dass nationales Recht eine (ggf. weiter-
gehende) Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte anordnet. Derartigen Konstel-
lationen soll hier aber nicht weiter nachgegangen werden. Gleiches gilt hinsicht-
lich der mit dem Untersuchungsgegenstand im Zusammenhang stehenden Frage, 
ob nationale Grundrechte – allein aus Sicht des nationalen Rechts bzw. der na-
tionalen (Verfassungs-)Gerichte – trotz Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte 
ihrerseits anwendbar bleiben. Insofern wird lediglich thematisiert, inwieweit 
nationale Grundrechte aus Sicht des Unionsrechts anwendbar bleiben können 
und inwieweit dies von Bedeutung für das Verständnis und die Auslegung des 
Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC ist.  

Mit der Einnahme der Perspektive des Unionsrechts geht einher, dass Vorbe-
halte und Argumente gegen die Bindung der Mitgliedstaaten, die sich allein aus 
dem nationalen Recht ergeben, nur dann einbezogen werden, wenn dies zwin-
gend notwendig ist, weil daraus wiederum Rückschlüsse für die Auslegung und 
Anwendung des Unionsrechts gezogen werden könnten. Ansonsten gilt: Sofern 
aus dem Unionsrecht die Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte hervorgeht, 
sind die Mitgliedstaaten daran gebunden. Praktische Folgen und Probleme, die 
sich daraus im nationalen Recht ergeben, sind im Grundsatz nicht Gegenstand 
dieser Untersuchung.  

Der Schwerpunkt und Mehrwert der Untersuchung soll darin bestehen, dass 
insbesondere die Neuerungen, die mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissa-
bon einhergehen, Berücksichtigung finden. Zwar wurden bereits zahlreiche Un-
tersuchungen zur „Bindung der Mitgliedstaaten“ vorgenommen.11 Diese bezie-

                                         
11  Vgl. etwa – um nur einige Beispiele aus der zahlreich vorhandenen Literatur zu nennen 

– Jones, Bindung der Mitgliedstaaten; Schaller, EU-Mitgliedstaaten als Verpflichtungs-
adressaten; Wallrab, Die Verpflichteten der Gemeinschaftsgrundrechte; Brosius-
Gersdorf, Bindung der Mitgliedstaaten; Bleckmann, Nationale Grundrechte im Anwen-
dungsbereich des EU-Rechts; Nusser, Bindung der Mitgliedstaaten; Mall, Bindung der 
Mitgliedstaaten; Ruffert, EuGRZ 1995, 518; Cremer, NVwZ 2003, 1452; Egger, EuZW 
2005, 652; Scheuing, EuR 2005, 162; Huber, EuR 2008, 190; Calliess, JZ 2009, 113 
(116 f.); Cremer, EuGRZ 2011, 545 (553); Jarass, NVwZ 2012, 457. 



D. Gang der Untersuchung 5

hen sich jedoch – bis auf vereinzelte neuere Ansätze – auf die Rechtslage vor 
dem Vertrag von Lissabon bzw. die zur Bindung der Mitgliedstaaten ergangene 
Rechtsprechung des EuGH, ohne explizit und ausführlich Art. 51 Abs. 1 Satz 1 
GRC zu untersuchen. Nunmehr existiert allerdings ein geschriebener Grund-
rechtskatalog in Form der GRC, der mit Art. 51 GRC eine eigene Norm zum 
„Anwendungsbereich“ enthält. Diese Norm muss folglich im Blickpunkt stehen, 
wenn die Bindung der Mitgliedstaaten untersucht wird. Fraglich ist, welche 
Vorgaben diese Norm zur Bindung der Mitgliedstaaten macht und in welchem 
Verhältnis die Norm zur vorherigen Rechtslage steht. Insofern wird auf den Er-
gebnissen der bereits existierenden Untersuchungen – insbesondere zur Auswer-
tung der älteren Rechtsprechung – aufgebaut. Ziel ist es, einen ganzheitlichen 
Ansatz für die Bindung der Mitgliedstaaten zu finden, bei dem nach der de lege 
lata bestehenden Bindung gefragt wird und nicht (weitere) rein theoretische – in 
der Praxis aber nicht anzutreffende – Abgrenzungsdogmatiken entwickelt wer-
den.  

Dabei müssen auch ganz grundsätzliche Fragestellungen Eingang in die Un-
tersuchung finden. Hierzu zählt etwa die allgemeine Frage nach der Bedeutung 
der Rechtsprechung des EuGH: Inwieweit bleibt die Unions-(Grund-)Rechts-
ordnung auch nach Inkrafttreten der GRC durch Richterrecht des EuGH und 
somit fallrechtlich geprägt? Welchen Einfluss hat das bestehende und zukünftige 
Fallrecht auf die Genese der Normen der GRC? 

D. Gang der Untersuchung: Von den allgemeinen zu den spezi-
ell(er)en Fragestellungen 

D. Gang der Untersuchung 

Der Gang der Untersuchung beginnt bei den allgemeinen Fragestellungen und 
geht dann im weiteren Verlauf zu den speziell(er)en Fragestellungen über. In 
Teil 1 der Arbeit wird zunächst der Entwicklungsstand der Unionsgrundrechte 
beschrieben, um eine erste ganz grundsätzliche Einordnung des Art. 51 Abs. 1 
Satz 1 GRC zu ermöglichen. Die Norm bezieht sich vom Wortlaut her nämlich 
auf die Bindung an die Chartarechte. Fraglich ist daher die rechtliche Tragweite 
des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC hinsichtlich der Bindung der Mitgliedstaaten an 
„die Unionsgrundrechte“.  

In Teil 2 der Arbeit geht es dann um die nähere Einordnung des Untersu-
chungsgegenstands der Bindung der Mitgliedstaaten nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 
GRC. Hierzu sollen die (möglichen) Folgen und Auswirkungen dieser Bindung 
beschrieben werden. Dazu zählt etwa die Mehrfachbindung an Unionsgrund-
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rechte und nationale Grundrechte. Fraglich ist, welche Rückschlüsse sich aus 
diesen Folgen und Auswirkungen für das Verständnis und die Auslegung des 
Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC ziehen lassen. Dazu müssen jedoch zuallererst diese 
Folgen und Auswirkungen vom Regelungsgehalt des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC 
abgegrenzt werden. Insofern wird in diesem Teil zugleich eine allgemeine Be-
schreibung des Regelungsgegenstands des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC – und da-
mit einhergehend eine Eingrenzung des weiteren Untersuchungsgegenstands – 
vorgenommen. Fraglich ist nämlich, was überhaupt „Bindung der Mitgliedstaa-
ten“ im Zusammenhang mit der Untersuchung des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC 
bedeutet. 

Auf dieser allgemeinen Beschreibung des Regelungsgegenstands des Art. 51 
Abs. 1 Satz 1 GRC aufbauend wird sodann in Teil 3 nach dem Verständnis und 
der Auslegung des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC gefragt. Hierzu wird ein Exkurs 
zum Verständnis und zur Auslegung der Grundrechte des GG sowie der EMRK 
vorgenommen. Fraglich ist, welcher Zusammenhang in diesen Grundrechtsord-
nungen zwischen dem Verständnis und der Auslegung der Normen auf der einen 
Seite sowie den – allgemein formuliert – „Bindungswirkungen“ auf der anderen 
Seite besteht. Diese Erkenntnisse werden bei der Untersuchung des Verständnis-
ses und der Auslegung des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC sodann berücksichtigt. 
Auf den dabei gewonnenen Ergebnissen aufbauend wird in diesem Teil schließ-
lich die (weitere) methodische Vorgehensweise für die Ermittlung des konkreten 
Regelungsgehalts des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC thematisiert. Hierzu wird ein 
Prüfungsschema für Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC entwickelt.  

Dieses Prüfungsschema bildet die Grundlage für die in Teil 4 vorzunehmende 
fallgruppenbezogene Untersuchung der Bindung der Mitgliedstaaten nach 
Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC. In diesem Teil wird danach gefragt, in welchen kon-
kreten Fallkonstellationen eine Bindung besteht. Damit ist die Untersuchung bei 
den speziell(er)en Fragestellungen angekommen. Dabei geht es insbesondere 
auch um solche Bindungskonstellationen, über die die Rechtsprechung des 
EuGH bisher nicht entschieden hat, die aber unter Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC 
fallen. Insofern wird hier eine (mögliche) zukünftige Rechtsprechungsentwick-
lung antizipiert, ohne sich in Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung zu 
setzen. Schlussendlich werden in diesem Teil Kriterien entwickelt, nach denen – 
anwendbar auf alle Fallgruppen – die Bindung bestimmt werden kann.  

Zuletzt werden die wesentlichen Ergebnisse in Teil 5 noch einmal zusam-
mengefasst und – durchaus auch kritisch – bewertet sowie zukünftige Entwick-
lungsperspektiven aufgezeigt.  
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